
5 K 970/15.KO 

VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Verkehrsrechts  
hier: Gebührenbescheid 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 19. Februar 2016 durch 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis als Einzelrichter 

für Recht erkannt: 

  

Veröffentlichungsfassung! 
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Die Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

 

T a t b e s t a n d  

Die Beteiligten streiten über einen Gebührenbescheid wegen Maßnahmen im 

Straßenverkehr. 

 

Die Klägerin ist Halterin eines Kraftfahrzeuganhängers mit dem amtlichen Kenn-

zeichen ***. Ihr Haftpflichtversicherer zeigte dem Beklagten an, dass ab dem 

4. Februar 2014 kein Versicherungsschutz mehr für das Fahrzeug bestehe. Da-

raufhin forderte der Beklagte die Klägerin mit sofort vollziehbarem Bescheid vom 

4. Februar 2014 (zugestellt am 5. Februar 2014) auf, innerhalb von drei Tagen 

nach Zustellung des Bescheides entweder das Fahrzeug unter Vorlage der Zulas-

sungsbescheinigungen sowie der amtlichen Kennzeichen außer Betrieb setzen zu 

lassen. Von einer Außerbetriebsetzung werde abgesehen, wenn eine Versiche-

rungsbestätigung zur Übermittlung (VBÜ) von einem Versicherer erbracht werde. 

 

Hierauf reagierte die Klägerin nicht. Deshalb beauftragte der Beklagte mit Schrei-

ben vom 11. Februar 2015 den Vollzugsdienst der Wohnsitz-Verbandsgemeinde 

der Klägerin mit der zwangsweisen Außerbetriebsetzung. Die Klägerin wurde an 

zwei Tagen erfolglos aufgesucht. Mit Schreiben vom 6. März 2014 veranlasste der 

Beklagte eine INPOL-Ausschreibung bei der Polizei. Am 11. März 2014 ging eine 

VBÜ bei dem Beklagten ein. Für die bereits eingeleiteten Maßnahmen erhob der 

Beklagte mit streitgegenständlichem Bescheid vom 12. März 2014 insgesamt 

251,00 € gegenüber der Klägerin. Hiergegen erhob die Klägerin Widerspruch. Sie 

machte geltend, der Anhänger sei zu keinem Zeitpunkt ohne Versicherungsschutz 

gewesen.  

 

Der Kreisrechtsausschuss bei der Kreisverwaltung A*** wies den Widerspruch mit 

Widerspruchsbescheid vom 23. September 2015 zurück (am 25. September 2015 
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zugestellt). Der Kostenbescheid sei rechtmäßig, weil die diesem zugrunde liegen-

de Amtshandlung ebenfalls rechtmäßig gewesen sei. Die Anordnung der Außerbe-

triebsetzung habe erfolgen müssen, da der Zulassungsbehörde eine Anzeige feh-

lenden Versicherungsschutzes durch den Haftpflichtversicherer zugegangen sei. 

Allein der Zugang dieser Anzeige gebiete der Behörde ein unverzügliches Han-

deln. Sollte die Anzeige zu Unrecht ergangen sein, bleibe es der Klägerin unbe-

nommen, sich bei ihrer Versicherung schadlos zu halten. Die Höhe der Gebühr sei 

ebenfalls nicht zu beanstanden. Sie halte sich in dem vom Verordnungsgeber 

festgesetzten Gebührenrahmen. Mit Blick auf die von dem Beklagten eingeleiteten 

Maßnahmen sei die Höhe nicht zu beanstanden. 

 

Mit der am 26. Oktober 2015 (einem Montag) erhobenen Klage, wendet sich die 

Klägerin weiter gegen den Gebührenbescheid. Das Fahrzeug *** sei durchgehend 

seit dem 30. Oktober 2013 versichert gewesen; auch in der Zeit ab dem 

4. Februar 2014. Die seitens des Beklagten eingeleiteten Zwangsmaßnahmen zur 

Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs seien daher von Anfang an unbegründet ge-

wesen. Zudem sei ihr Haftpflichtversicherer als Verantwortlicher anzusehen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

den Bescheid der Kreisverwaltung A*** vom 12. März 2014 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheides des Kreisrechtsausschusses bei der Kreisver-

waltung A*** vom 23. September 2015 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Er nimmt im Wesentlichen Bezug auf die Ausführungen im angegriffenen Wider-

spruchsbescheid. 

 

Die Kammer hat den Rechtsstreit auf den Einzelrichter übertragen. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwi-

schen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, die sonstigen zu den Akten ge-

reichten Unterlagen sowie die beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsvor-

gänge (2 Hefte) Bezug genommen. Sämtliche Unterlagen waren Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung. 

 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Der Bescheid des Beklagten vom 12. März 2014 in Gestalt des Widerspruchsbe-

scheides des Kreisrechtsausschusses bei der Kreisverwaltung A*** vom 

23. September 2015 ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin demnach nicht in ih-

ren Rechten (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung  

– VwGO –). 

 

Der Beklagte nimmt die Klägerin zu Recht als Schuldnerin der Verwaltungskosten 

in Anspruch. Gemäß § 6 a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 1 des Straßenverkehrsgeset-

zes (StVG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Gebührenordnung 

für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) hat die Klägerin als Veranlasserin 

die festgesetzten Gebühren zu tragen, nachdem sie den entsprechenden Auffor-

derungen des Beklagten, die dieser aufgrund der Mitteilung des Haftpflichtversi-

cherers über einen fehlenden Versicherungsschutz seit dem 3. Februar 2014 ein-

zuleiten hatte, nicht nachgekommen ist.  

 

Kostenrechtlicher Veranlasser einer Maßnahme ist nicht nur, wer die Amtshand-

lung willentlich herbeiführt, sondern auch derjenige, in dessen Pflichtenkreis sie 

erfolgt. Für die Gebühren hat die Klägerin einzustehen, weil sie die Pflicht trifft, für 

den (eindeutigen) Nachweis eines Versicherungsschutzes bei der Zulassungsstel-

le Sorge zu tragen. Veranlasser einer Stillegungsaufforderung der Kfz-

Zulassungsstelle ist ein Fahrzeug-Halter selbst dann, wenn die Aufforderung auf-

grund einer irrtümlichen Mitteilung des Haftpflichtversicherers erfolgt, nach der der 
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Versicherungsschutz nicht mehr bestehe (vgl. z.B. BVerwG, Urteil vom 22.10.1992  

– 3 C 2/90 – ; juris). Es liegt auf der Hand, dass das gesetzliche Ziel, Verkehrsteil-

nehmer vor unversicherten Fahrzeugen zu schützen, nicht erreicht werden kann, 

wenn die Zulassungsstelle nach Eingang der Anzeige des Versicherers verpflich-

tet wäre, jeweils durch Rückfrage beim Versicherer oder beim Fahrzeughalter 

nachzuprüfen, ob die Erlöschensanzeige zu Recht erstattet worden ist, zumal die 

darauf eingezogenen Erkundigungen wiederum auf ihre Richtigkeit überprüft wer-

den müssten. Die Haftpflichtversicherung steht auf Seiten des Kraftfahrzeughal-

ters. Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Pflichtenbeziehung zwischen dem Hal-

ter und der Zulassungsstelle ist der Haftpflichtversicherer der Halterseite zuzuord-

nen. Für fehlerhaftes Verhalten des Versicherers kann mithin nicht die Zulas-

sungsstelle einstehen, die aufgrund der materiell-rechtlichen Vorgaben der Stra-

ßenverkehrszulassungsverordnung nicht zu einer Überprüfung der Richtigkeit der 

Mitteilung des Versicherers verpflichtet ist. Es ist daher sachgerecht, dem Kraft-

fahrzeughalter die Folgen des fehlerhaften Verhaltens "seines" Versicherers auf-

zubürden, zumal er sich grundsätzlich im Rahmen des privatrechtlichen Versiche-

rungsvertrages schadlos halten kann. 

 

Die festgesetzte Höhe der Gebühr richtet sich nach Nr. 254 der Anlage zu § 1 Ge-

bOSt, Gebührentarif für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebTSt). Sie ist nicht zu 

beanstanden. Danach sind für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stilllegung 

eines Fahrzeugs infolge fehlenden Versicherungsschutzes (§ 25 Abs. 1 und Abs. 

4 der Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr) Ge-

bühren zu erheben (§ 6 a Abs. 1 Nr. 3 StVG, § 1 Abs. 1 Satz 1 GebOSt). Der Ge-

bührenrahmen beträgt dabei 14,30 € bis 286,-- € (Nr. 254 GebTSt). Die von der 

Beklagten getroffene Festsetzung bewegt sich innerhalb des Gebührenrahmens 

und unterliegt angesichts der ergriffenen sowie gebotenen Maßnahmen (u.a. zwei 

Vorort-Kontrollen des Vollzugsdienstes am 25. Februar und 10. März 2014, IN-

POL-Ausschreibung bei der Polizei) keinen rechtlichen Bedenken. 

 

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeht gem. § 167 Abs. 2 

VwGO. 
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Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124a VwGO), liegen nicht vor. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form zu stellen. Er muss das angefoch-
tene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzu-
legen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder in elektroni-
scher Form einzureichen.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die 
nach den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr in Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils 
geltenden Fassung zu übermitteln ist. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten 
aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf 
dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensman-
gel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen 
kann. 

 

 

gez. Dr. Geis 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 251,00 € festgesetzt  
(§§ 52, 63 Abs. 2 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren 
sich anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, in elektronischer Form oder zu Protokoll der Ge-
schäftsstelle einzulegen.  

Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die 
nach den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsver-
kehr in Rheinland-Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils 
geltenden Fassung zu übermitteln ist. 

 

 

gez. Dr. Geis 

 

 


